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Zur Kenntnis: An die Landesdirektorin für Grund-, Mittel- und 
Oberschulen 
 
An den Landesdirektor für die Berufsbildung 

 
 
 
 

 
 
Mitteilung 
 
Änderung der Verordnung über die Benutzung von Gebäuden, Einrichtungen und Anlagen der Schulen für 
außerschulische Tätigkeiten 
 
 
Sehr geehrte Frau Direktorin, 
sehr geehrter Herr Direktor, 
 
mit Dekret des Landeshauptmanns vom 1. Juli 2019, Nr. 16, das mit 12.07.2019 in Kraft getreten ist, wurde 
die Verordnung über die Benutzung von Gebäuden, Einrichtungen und Anlagen der Schulen für 
außerschulische Tätigkeiten, erlassen mit Dekret des Landeshauptmanns vom 7. Jänner 2008, Nr. 2, in 
einigen Punkten abgeändert. 
 
Die Änderungen betreffen die Artikel 3, 4, 5, 11 und 13. Zudem wird ein zusätzlicher Artikel, sprich Artikel 
14/bis, eingefügt. 
Nachstehend eine detaillierte Übersicht der Neuerungen. 
 

Artikel 3 Absatz 3 
alte Fassung geltende Fassung 

(3) Bis zur Erstellung des Stundenplans stehen die 
schulischen Gebäude, Einrichtungen und Anlagen 
für außerschulische Tätigkeiten ab 18.00 Uhr sowie 
während der schulfreien Zeit zur Verfügung. 

(3) Bis zur Erstellung des Stundenplans stehen die 
schulischen Gebäude, Einrichtungen und Anlagen 
für außerschulische Tätigkeiten ab 17.00 Uhr sowie 
während der schulfreien Zeit zur Verfügung. 

 
Artikel 4 Absatz 2 

alte Fassung geltende Fassung 
(2) Die Gesuche um Benutzung der überschulischen 
Turnhallen und Sportanlagen im Eigentum des 
Landes werden an die zuständigen Verwahrer bzw. 
Verwahrerinnen geschickt. Die Gesuche um 
Benutzung der Gebäude, Einrichtungen und 
Anlagen der Berufsschulen und jener der 
Fachschulen der Landesabteilung Land-, forst- und 
hauswirtschaftliche Berufsbildung werden hingegen 

(2) Die Gesuche um Benutzung der in Absatz 1 
genannten Güter und die Gesuche um Benutzung 
der überschulischen Turnhallen und Sportanlagen 
im Eigentum des Landes, die in dem von der 
Kommission laut Artikel 11 ausgearbeiteten 
Benutzungsplan aufscheinen, werden direkt an die 
Vorsitzenden der Kommissionen gerichtet. 
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an den Direktor bzw. die Direktorin der betreffenden 
Schule gerichtet. 

 
Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b) 

alte Fassung geltende Fassung 
(3) 
b) bis zum 15. Juli für die Benutzung über das ganze 
Schuljahr oder über einen Zeitraum von mehr als 
einem Monat, 

(3) 
b) bis zum 15. Juni für die Benutzung über das 
ganze Schuljahr oder über einen Zeitraum von mehr 
als einem Monat, 

 
Artikel 5 Absatz 2 

alte Fassung geltende Fassung 
(2) Die Ermächtigung zur Benutzung von Gebäuden 
der Berufsschulen und von jenen der Fachschulen 
der Landesabteilung Land-, forst- und 
hauswirtschaftliche Berufsbildung wird vom Direktor 
bzw. von der Direktorin der betreffenden Schule 
erteilt. 

 

 
Artikel 11 Absatz 2/bis 

alte Fassung geltende Fassung 
 (2/bis) Die Kommission übermittelt den einzelnen 

Schulen und den Verwahrern der Turnhallen und 
Sportanlagen im Eigentum des Landes die 
Stundenpläne und nur die angenommenen Gesuche 
um Benutzung von Räumlichkeiten und Flächen, 
damit die Schulführungskräfte und Verwahrer die 
entsprechenden Ermächtigungen ausstellen 
können. 

 
Artikel 11 Absatz 3 

alte Fassung geltende Fassung 
(3) Die Benutzung der Turnhallen und der 
Sportanlagen für gelegentliche Tätigkeiten und 
Tätigkeiten von geringer Dauer wird nicht im 
Benutzungsplan eingetragen. Sie wird direkt vom 
Schuldirektor bzw. von der Schuldirektorin 
autorisiert. 

(3) Die Benutzung der Turnhallen und der 
Sportanlagen für gelegentliche Tätigkeiten wird nicht 
im Benutzungsplan eingetragen. Sie wird direkt vom 
Schuldirektor bzw. von der Schuldirektorin 
autorisiert. 

 
Vorspann von Artikel 13 Absatz 3 

alte Fassung geltende Fassung 
(3) Eine Rückvergütung oder Kaution werden in 
folgenden Fällen nicht eingehoben: 

(3) Die folgenden Tätigkeiten sind nicht 
außerschulischer Natur und daher ist keine 
Kostenerstattung oder Kaution erforderlich: 

 
Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe b) 

alte Fassung geltende Fassung 
(3)  
b) Tätigkeiten oder Veranstaltungen, die von den 
Pädagogischen Instituten oder der 
Eigentümerkörperschaft organisiert werden,  

(3)  
b) Tätigkeiten und Veranstaltungen, die von den 
Bildungsdirektionen und von den Körperschaften, 
welche Eigentümer sind, organisiert werden,  

 
 
 
 
 

P
R

O
T

. p_bz 18.07.2019 492437 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: Lorenz Johann F

elderer, cb7e9c  – S
eite/pag. 2/3



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Seite / Pag. 3 
 

 

Artikel 14/bis 
alte Fassung geltende Fassung 

 Aufsicht und Reinigung zu Lasten 
der Gemeinden 

(1) Für die Organisation und Durchführung der 
Aufsicht und der routinemäßigen Reinigung von 
Turnhallen und Sportanlagen für außerschulische 
Tätigkeiten – einschließlich Verbands- und 
Amateurmeisterschaften –, die auf Wochenenden, 
Feiertage und die schulfreie Zeit gemäß 
Schulkalender beschränkt sind, sind die Gemeinden 
zuständig, die diese Tätigkeiten einem externen 
Unternehmen/einer externen Genossenschaft 
übertragen können. Die damit 
zusammenhängenden Spesen werden von den 
Gemeinden getragen und von der Provinz durch die 
Vereinbarung über die Finanzen der 
Gebietskörperschaften gemäß Landesgesetz vom 
14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, 
rückerstattet. 
(2) Die Bestimmungen laut Absatz 1 gelten auch für 
überschulische Sportanlagen im Eigentum des 
Landes, und zwar beschränkt auf Wochenenden, 
Feiertage und im Allgemeinen auf Uhrzeiten, die 
nicht vom Landespersonal abgedeckt werden. 
Insbesondere können Freisportanlagen zu 
festgelegten Zeiten auch für die Öffentlichkeit 
zugänglich sein, wobei der Aufsichtsdienst 
ausgelagert werden kann. Der genannte Dienst geht 
zu Lasten des Landes. 

 
Die neue Fassung der Verordnung über die Benutzung von Gebäuden, Einrichtungen und Anlagen der 
Schulen für außerschulische Tätigkeiten mit den obgenannten Änderungen liegt diesem Schreiben bei. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Der geschäftsführende Amtsdirektor 
Lorenz Felderer 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
 
Anlagen: 
− Auszug aus dem Amtsblatt der Region Nr. 28/Allg. Skt. vom 11.07.2019 mit dem Dekret des 

Landeshauptmanns vom 1. Juli 2019, Nr. 16 
− Verordnung über die Benutzung von Gebäuden, Einrichtungen und Anlagen der Schulen für 

außerschulische Tätigkeiten, erlassen mit Dekret des Landeshauptmanns vom 7. Jänner 2008 Nr. 2, in 
geltender Fassung 
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